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Mann landet wegen Tabletten im Spital
Ehefrau wegen einfacher Körperverletzung verurteilt

TOM FELBER

Als ein Mann im Januar 2024 in Schlie-
ren von der Arbeit nach Hause kam, bot
ihm seine Ehefrau eine PET-Flasche mit
Mineralwasser zum Trinken an. Wie aus
einem Strafbefehl der Staatsanwalt-
schaft I für schwere Gewaltdelikte her-
vorgeht, hatte sie zuvor aber mehrere
Tabletten eines Beruhigungsmittels im
Wasser aufgelöst. Ihre Absicht sei es ge-
wesen, den Ehemann zum Trinken zu
bewegen und ihn «ruhigzustellen».

Sich 15 Mal übergeben

Gemäss dem Strafbefehl fühlte sich der
Mann in der Folge derart unwohl, dass
er sich bis zum Eintreffen der Polizei
mindestens 15 Mal übergeben musste.
Er musste ins Spital gefahren werden.
Die Frau wurde noch am selben Abend
verhaftet und sass bis Mitte Mai 114
Tage in Untersuchungshaft.

Wie sich herausstellte und aus dem
Strafbefehl hervorgeht, hatte die Ehe-
frau um etwa 17 Uhr die Wasserflasche
«ihres Nochehemannes» behändigt und
eine unbekannte Zahl von Tabletten des
Beruhigungsmittels Trittico hinzugefügt.
Die Beschuldigte schüttelte die Flasche
dann mehrmals, um dadurch die Tablet-
ten im Wasser aufzulösen. Als der Ehe-

mann dann um etwa 18 Uhr 30 von der
Arbeit nach Hause gekommen sei, habe
sie ihm die Flasche angeboten.

Laut Strafbefehl wurden mindestens
0,6 Gramm Trittico im Wasser aufge-
löst. Die Tabletten waren dem Ehemann
regulär ärztlich verschrieben worden.
Er nahm jeden Abend nach der Arbeit
eine Tablette davon mit Wasser ein. Im
Medikament Trittico ist der Wirkstoff
Trazodon enthalten, es gehört somit zu
den Antidepressiva.

Wie dem Strafbefehl weiter zu ent-
nehmen ist, können oral aufgenommene
Dosen von 4,5 Gramm Trazodon beim
Menschen zum Tod führen. Körperliche
Beschwerden wie Herzrhythmusstörun-
gen können ab 2 Gramm auftreten. Trit-
tico ist ein Arzneimittel mit beruhigen-
der, angstlösender und stimmungsaufhel-
lender Wirkung. Die Filmtabletten wer-
den nur auf ärztliche Verschreibung und
zur Behandlung von Depressionen mit
oder ohne Angststörung angewendet.

Gemäss Strafbefehl handelte die Be-
schuldigte im Wissen darum, dass ihr
Ehemann seine Tablette auch an jenem
Abend einnehmen würde. Sie habe es
als medizinischer Laie zumindest in
Kauf genommen, dass er sich mehrfach
würde übergeben und hospitalisiert wer-
den müssen. Strafrechtlich ist die Frau
vergleichsweise glimpflich davongekom-

men: Sie ist wegen einfacher Körperver-
letzung mit einem gefährlichen Tatmittel
mit einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen
à 50 Franken (also insgesamt 9000 Fran-
ken) bestraft worden. Diese Geldstrafe
muss sie aber nicht bezahlen. Die Sank-
tion ist bedingt aufgeschoben worden bei
einer Probezeit von zwei Jahren.

Schadenersatz gefordert

Bezahlen muss die Frau, deren Beruf mit
Küchenhilfe angegeben ist, allerdings
eine Busse von 500 Franken, 1600 Fran-
ken Gebühren für das Vorverfahren und
2572 Franken 10 Rappen für ein Gutach-
ten; also insgesamt 4672 Franken 10 Rap-
pen. Sie wird zudem dazu verpflichtet,
ihrem Ehemann einen Schadenersatz
von rund 1400 Franken zu bezahlen.
Diese Schadenersatzforderung hat sie an-
erkannt.Wie sich die Beziehung des Paars
nach dieser Tat weiterentwickelt hat, geht
aus dem Strafbefehl nicht hervor.

Die Kosten der amtlichen Verteidi-
gung und der unentgeltlichen Verbei-
ständung des Ehemanns werden auf die
Staatskasse genommen. Zudem wurde
der Frau in der Strafuntersuchung ein
Wangenschleimhautabstrich abgenom-
men. Davon wird ein DNA-Profil er-
stellt. Der Strafbefehl ist nicht angefoch-
ten worden und rechtskräftig.

1000 Schulkinder mehr
Winterthur braucht 52 zusätzliche Klassen bis 2040

ISABEL HEUSSER

Die Bevölkerungszahl in Winter-
thur wächst – und mit ihr die Zahl der
Schülerinnen und Schüler sowie der Be-
darf an Schulraum. Die neuste Schul-
und Betreuungsraumprognose weist
eine weitere, kontinuierliche Zunahme
für die nächsten 15 Jahre aus. Aller-
dings ist das Wachstum nicht mehr so
schnell wie in früheren Jahren. Bis zum
Jahr 2040 muss mit 52 Klassen mehr
gerechnet werden, wie die Stadt am
Dienstag in einer Mitteilung schreibt.
Dies entspricht einer Zunahme um
1120 Schülerinnen und Schüler auf
13 627. Insgesamt wird bis 2040 mit 684
Klassen gerechnet.

Derzeit werden in Winterthur 12 507
Kinder in insgesamt 632 Klassen unter-
richtet, davon 129 Kindergarten-, 352
Primar- und 151 Sekundarklassen. Zu-
sätzlich werden 13 Spezialklassen ge-
führt. Gegenüber der Schulraumpro-
gnose von vor der Corona-Krise ist
dies ein verlangsamtes Wachstum. Die-
ses wird insbesondere von einem Rück-
gang der Geburtenrate und der Anzahl
Geburten in den letzten drei Jahren be-
grenzt. Bei der Planung für das Bereit-
stellen von genügend Schul- und Be-
treuungsraum spielen aber nicht nur
das Bevölkerungs- und Geburten-

wachstum eine wichtige Rolle. Wich-
tig sind gemäss Mitteilung der Stadt
auch die Raumempfehlung der kan-
tonalen Bildungsdirektion, die aktu-
ellen baulichen Standards der Volks-
schule Winterthur sowie die wachsende
Nachfrage nach schulergänzenden Be-
treuungsplätzen. Die Stadt verfügt im
aktuellen Schuljahr über 3104 Mittags-
tischplätze und 1797 Nachmittags-Be-
treuungsplätze. An den Maximaltagen
werden derzeit 30 Prozent der Kin-
dergarten- und Schulkinder am Mit-
tag und 18 Prozent am Nachmittag be-
treut und verpflegt.

Aufgrund der gesellschaftlichen
Veränderungen und der Nachfrage der
Wirtschaft nach Fachkräften ist damit
zu rechnen, dass die Betreuungsquote
in der Prognoseperiode weiter schnell
und stark auf maximal rund 52 Prozent
am Mittag und 32 Prozent am Nach-
mittag ansteigen wird. Die weitere Zu-
nahme der Anzahl Schülerinnen und
Schüler sowie die stark wachsende Be-
treuungsquote führen dazu, dass be-
stehende Schulanlagen im Rahmen von
Sanierungen erweitert und zusätzliche
Neubauten geplant werden müssen.
Die dafür notwendigen Projekte wer-
den in die Investitionsplanung aufge-
nommen und den zuständigen Gremien
zur Genehmigung vorgelegt.

«Das ist ein Schlag gegen die Frauen»
Die FDP-Nationalrätin und Ärztin Bettina Balmer kritisiert, dass Zürcherinnen die Brustkrebsvorsorge selber bezahlen müssen

Brustkrebs ist eine der häufigs-
ten Krebsarten in der Schweiz:
6500 Frauen erkranken jedes Jahr
daran, 1400 sterben. Die Zahl der
Todesopfer müsste nicht so hoch
sein. Wenn Tumoren früh genug er-
kannt werden, sind die Chancen auf
Heilung gut.

Um den Krebs möglichst früh zu
entdecken, gibt es mehrere Metho-
den. Frauen können regelmässig
selbst ihre Brust abtasten, um Tumo-
ren zu bemerken. Um den Krebs
in einem noch früheren Stadium
zu erkennen, gibt es Ultraschall-
untersuchungen und Mammogra-
fien, Röntgenaufnahmen der Brust.
Doch bei den Früherkennungspro-
grammen mit Mammografien gibt es
Lücken. Das kritisiert Bettina Bal-
mer, Zürcher FDP-Nationalrätin
und Ärztin.

Frau Balmer, rund zwei Drittel der
Kantone haben ein Früherkennungs-
programm für Brustkrebs. Frauen ab
fünfzig werden alle zwei Jahre zu einer
Mammografie eingeladen, die Kosten
für die Untersuchung tragen die Kran-
kenkassen. Der Kanton Zürich hat kein
solches Programm.Warum?
Im Kanton Zürich herrscht die Idee vor,
dass regelmässiges Abtasten der Brust
reicht, um eine Erkrankung festzustel-
len. Ärztinnen und Ärzte sind sich aber
einig, dass selbständiges Abtasten nicht
reicht. Viele Frauen machen das nicht
regelmässig oder nicht richtig, weil es
auch nicht ganz einfach ist, einen Tumor
zu bemerken. Deshalb sind Mammo-
grafie-Programme so wichtig: Man hat
wirklich frühe Befunde, kann früh be-
handeln. So verhindert man Leid und
spart Kosten.

Gibt es wissenschaftliche Belege dafür,
dass solche Programme wirksam sind?
Kürzlich hat eine Studie gezeigt, dass
in Kantonen, die ein Früherkennungs-
programm haben, weniger ernste Brust-
krebsfälle entstehen als in Kantonen, die
kein Früherkennungsprogramm haben.
Die Tumoren sind bei der Diagnose klei-
ner bei Patientinnen in Kantonen mit
Früherkennungsprogramm.

Sollten alle Frauen diese Untersuchun-
gen machen?
Mammografien sollten Frauen ab fünf-
zig Jahren regelmässig machen. Auch

wenn sie gesund sind. Denn ab die-
sem Alter steigt das Brustkrebsrisiko.
Wie regelmässig eine Mammografie nö-
tig ist, darüber kann man diskutieren.
Momentan ist der Konsens, dass das

etwa alle zwei Jahre sinnvoll ist. Öfter
würde keinen Sinn ergeben, weil dann
neue Tumoren noch gar nicht entdeckt
würden. Seltener wäre gefährlich, weil
es sein könnte, dass ein Tumor zu spät
auffällt. Bei jungen Frauen sind regel-
mässige Mammografien im Moment
nicht empfohlen, weil deren Risiko ge-
ringer ist. Mammografien sind in die-
sem Alter nur nötig, wenn jemand
genetisch bedingt ein sehr hohes Brust-
krebsrisiko hat.

Mammografien sind umstritten. Es
gibt viele falsch positive Resultate.
Und wegen der Röntgenstrahlung
sind Mammografien vor allem für
junge Frauen eine Belastung. Ist so ein
Früherkennungsprogramm überhaupt
sinnvoll?
Früher gab es tatsächlich viele Falsch-
befunde. Das hat sich aber verändert.
Inzwischen ist die Treffsicherheit die-

ser Untersuchungen sehr gut. Und die
Strahlendosis ist etwa so hoch wie bei
einem Langstreckenflug von Zürich
nach New York und zurück. Bei jun-
gen Frauen lohnt es sich vielleicht nicht,
diese Belastung in Kauf zu nehmen, weil
das Risiko einer Erkrankung sehr klein
ist. Bei älteren Frauen ist das anders. Sie
sollten sich durchaus überlegen, ob die
Belastung nicht kleiner ist als eine zu
späte Diagnose.

Vorsorgliche Mammografien werden
in manchen Kantonen gar nicht von
der Krankenkasse bezahlt, obwohlÄrz-
tinnen und Ärzte dazu raten. Gynä-
kologische Untersuchungen zahlt die
Krankenkasse alle drei Jahre, obwohl
Ärztinnen eine jährliche Kontrolle
empfehlen. Hat die Frauengesundheit
ein Vorsorgeproblem?
Ja. Im neuen ärztlichen Tarifsystem (Tar-
doc) soll ausgerechnet für Mammogra-

fien deutlich weniger bezahlt werden.
Das ist problematisch. Wenn Kran-
kenkassen immer weniger Kosten für
diese Untersuchung übernehmen, wer-
den immer weniger Ärzte Mammo-
grafien anbieten. Ein kleineres Ange-
bot bedeutet längere Wartezeiten für
die Frauen. Dabei spielt die Zeit ja ge-
rade bei der Früherkennung eine ent-
scheidende Rolle. Es gäbe viele andere
Untersuchungen, die teurer sind und bei

denen Kürzungen weniger einschnei-
dende Folgen hätten. Dass Mammo-
grafien nicht überall von den Kranken-
kassen bezahlt werden, das ist ein Schlag
gegen die Frauen, die diese Unter-
suchung brauchten.

Der Kanton Zürich ist momentan
daran, die Einführung eines Früh-
erkennungsprogramms zu evaluie-
ren, wie die Gesundheitsdirektion
der NZZ mitteilt. Unter anderem
wegen der möglichen falsch positi-
ven Resultate der Mammografie-
Screenings müsse man die Einfüh-
rung eines solchen Programms aber
gut prüfen.

Ob im Kanton Zürich mehr
Frauen an Brustkrebs sterben wür-
den als in anderen Kantonen, wisse
man nicht, schreibt die Gesundheits-
direktion weiter. Die Studien, die
bisher über die Früherkennungspro-
gramme gemacht wurden, beziehen
Zürich nicht mit ein.

Das Unispital Zürich weist auf
Anfrage darauf hin, dass ein Früh-
erkennungsprogramm aus medizini-
scher Perspektive sinnvoll wäre. Sol-
che Programme senkten die Todes-
rate bei Brustkrebspatientinnen
effektiv.

Interview: Andrea Marti

«Im neuen
ärztlichen Tarifsystem
soll ausgerechnet
für Mammografien
deutlich weniger
bezahlt werden.
Das ist problematisch.»

Bettina Balmer fordert vom Kanton Zürich ein Programm zur Brustkrebs-Früherkennung. ANDREA ZAHLER / CHM

Die Brust einmal
pro Monat abtasten
aam. · Um Tumoren in der Brust zu
erkennen, können Frauen die eigene
Brust regelmässig abtasten. Idealer-
weise untersucht man die eigene Brust
einmal pro Menstruationszyklus, jeweils
eine Woche nach Beginn der Periode.
Wie genau, das kann die Frauenärztin
bei einer Jahreskontrolle zeigen. Unter-
sucht man die eigene Brust regelmässig,
kann man Tumoren ab einer Grösse von
1,5 bis 2 Zentimetern erkennen.
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Verzicht auf
anonymisierte
Bewerbungen
Der Regierungsrat will
keine neuen Verfahren einführen

zge. · Sind Stellenbesetzungen fairer,
wenn der Name, das Geschlecht, das
Alter oder die Nationalität in einer
ersten Runde unkenntlich gemacht
werden? Dieser Ansicht sind die Be-
fürworter von anonymisierten Bewer-
bungsverfahren. Sie glauben, dass Job-
suchende nicht selten bewusst oder un-
bewusst diskriminiert werden – etwa
Menschen mit ausländisch klingenden
Namen oder Frauen.

Beim Zürcher Staatspersonal sollen
anonymisierteVerfahren nach demWil-
len des Regierungsrats aber nicht ein-
geführt werden. Wie die Kantonsregie-
rung in einer Stellungnahme zu einem
entsprechendenVorstoss von GLP,Grü-
nen und SP im Parlament schreibt, wäre
eine Anonymisierung sowohl für die
Bewerber wie für die Verwaltung mit
mehr Nachteilen als Vorteilen verbun-
den.Konkret wurde vorgeschlagen, dass
dieVorgesetzten erst nach demVersand
der Einladungen für ein erstes Bewer-
bungsgespräch eine uneingeschränkte
Einsicht in die Dossiers erhalten sollten.

Die Regierung hält dazu fest, dass
dies unnötig sei.DieArbeitgeber könn-
ten es sich in einem ausgetrockne-
ten Stellenmarkt gar nicht leisten, be-
stimmte Personengruppen einfach aus-
zuschliessen. Wenn aber Unterlagen
anonymisiert eingereicht werden müss-
ten, dann sei dies ein Zusatzaufwand
für die Bewerberinnen und Bewerber,
und dies sei für den Kanton ein Wett-
bewerbsnachteil auf demArbeitsmarkt.
Weiter geht die Regierung davon aus,
dass ein Teil des Anonymisierungs-
aufwands auf die Verwaltung entfal-
len würde. Sie müsste Unterlagen wie
Lebenslauf, Zeugnisse und Diplome
schwärzen, was nur mit zusätzlichen,
kostspieligen IT-Tools möglich wäre.

Schliesslich weist die Regierung dar-
auf hin, dass eineAnonymisierung auch
verhindern könnte, dass die Diversität in
einemTeam verbessert werde.Dies zum
Beispiel dann, wenn man bewusst nach
einer Person mit einem bestimmten
Geschlecht suche. Auch die Inklusion
von Menschen mit einer Behinderung
werde schwieriger. In seiner Argumen-
tation folgt der Zürcher Regierungsrat
in weiten Teilen dem Zürcher Stadtrat.
Dieser hatte bereits 2023 die Einfüh-
rung von anonymisierten Bewerbungen
abgelehnt und dies ebenfalls mit Wett-
bewerbsnachteilen für die Arbeitgeber
und mit hohen Kosten begründet. So-
wohl beim Kanton als auch in der Stadt
Zürich wird die Frage als Nächstes im
jeweiligen Parlament beraten werden.

Tankstelle in
Schwamendingen
überfallen
Unbekannter bedroht Angestellte
mit Stichwaffe

heu. · Ein Unbekannter hat am Mon-
tagabend einen Tankstellenshop in
Schwamendingen überfallen. Wie die
Stadtpolizei Zürich am Dienstag mit-
teilt, betrat der Mann kurz nach 21 Uhr
den Shop der Migrol-Tankstelle an der
Winterthurerstrasse. Mit einer Stich-
waffe verlangte er von einer Angestell-
ten die Herausgabe von Bargeld. Da-
nach flüchtete er mit mehreren hundert
Franken zu Fuss in Richtung Überland-
strasse.Verletzt wurde niemand.

DerTäter wird wie folgt beschrieben:
Er ist etwa 165 bis 175 Zentimeter gross,
hat eine schlanke Statur,eine helleHaut-
farbe und sprach gebrochen Deutsch.
Sein Gesicht hatte er mit einem Tuch
verdeckt. Der Mann trug eine schwarze
Kapuzenjacke und dunkle Jeans. Die
Polizei sucht Zeugen. Personen, dieAn-
gaben zum Raubüberfall machen kön-
nen, werden gebeten, sich bei der Stadt-
polizei Zürich unterTelefon +41 444 117
117 zu melden.

Sie übersetzt, was der Beschuldigte sagt
Katarina Tschan-Polgar lernte schon als Kind die Sprache der Gewalt – nun begegnet sie ihr täglich vor Gericht

GIORGIO SCHERRER

WennKatarinaTschan-Polgar die Kopf-
hörer aufsetzt, hört sie die Verbrecher
reden. Sie hört sie über Drogenhan-
del sprechen, über Überfälle. Und über
Menschen, die sie getötet haben.Oft re-
den sie aber auch über Alltägliches –
im Auto, am Telefon. Dass ihnen je-
mand zuhört, mit Kopfhörern bestückt,
in einemBürogebäude der Zürcher Poli-
zei, das wissen sie nicht.

Katarina Tschan-Polgar ist Dolmet-
scherin. Sie übersetzt, wenn andere im
Verdacht stehen, eine Straftat begangen
zu haben.Für die Kantonspolizei Zürich
überträgt sie lange Abhörprotokolle
aus dem Serbischen oder Kroatischen
ins Deutsche. Vor Gericht sorgt sie da-
für, dass Beschuldigte oder Zeugen die
Richter verstehen und umgekehrt.

Zum Beispiel während eines Mord-
prozesses im Januar 2024.Es ist ein lan-
ger Verhandlungstag, voller grausamer
Details. Ein serbischer Grossvater, der
die Frau seines Enkels getötet haben
soll – weil sie die Scheidung wollte.
In einem Rollstuhl sitzt der Mann da,
mit stoppeligem Haar und steinerner
Miene.Wenn er das mutmassliche Op-
fer als «Hure» bezeichnet, wenn er er-
zählt, dass er sie «liebte wie eine Toch-
ter», ist es Tschan-Polgar, die die Sätze
auf Deutsch in den Gerichtssaal sagt.

Gleich neben ihm sitzend, fast einge-
klemmt in dem engen Raum, der zwi-
schen Rollstuhl und Wand übrig blieb.
«Wenn man übersetzt, darf man nicht
zu viel an den Inhalt denken», sagt sie.
«Man darf nicht urteilen. Man darf sich
nicht mit dem Opfer identifizieren.»
Man darf nicht – und kann manchmal
doch nicht anders.

Drohungen, dann Schläge

Einmal, es ist ein paar Jahre her, über-
setzte Tschan-Polgar vor Gericht, in
einem anderen Mordprozess.Der mut-
massliche Täter wurde befragt. Der
Mann hatte seine Frau getötet, nach
Jahren der Gewalt. Drohungen, dann
Schläge, dann das Einsperren und der
Psychoterror: Es ist eine langsame
Eskalation der Gewalt, die die Dol-
metscherin übersetzen muss. Eine, die
sie selber kennt. «Es war mir so ver-
traut, ich habe das in den Knochen ge-
spürt», sagt sie.Während er erzählt, be-
ginnt ihr Herz zu rasen, es wird ihr eis-
kalt in der Brust. Gegen aussen aber
lässt sie sich nichts anmerken.Auch das
hat sie früh gelernt.

Katarina Tschan-Polgar übersetzt,
seit sie denken kann. 1964 wird sie ge-
boren, im sozialistischen Jugoslawien
unter dem Langzeitherrscher Tito. Ihre
Eltern entstammen der ungarischen
Minderheit. Der Vater ist in Bosnien
aufgewachsen, die Mutter in Serbien,
zusammen leben sie in Kroatien. Die
Familie hat zwölf Kinder, Katarina ist
das neunte – «die Chefin der Kleinsten».
Sie vermittelt zwischenÄlteren und Jün-
geren.Zwischen Einheimischen und den
Hausgästen der Familie – Touristen aus
England, Italien, Frankreich, Deutsch-
land, den Niederlanden.

Vor allem aber lernt sie früh, eine
andere Sprache zu verstehen: die der
Gewalt. Ihr Vater, ein ehemaliger
Militäroffizier, während des Zweiten
Weltkriegs lange in Kriegsgefangen-
schaft, schlägt und terrorisiert seine
Nächsten. Die Kinder drillt er mit Ge-
walt zu Höchstleistungen. «Wenn ich
nicht mit einer Spitzennote nach Hause
kam, gab es eine schwere Strafe»,
sagt Tschan-Polgar.

Als sie elf ist, verlässt der Vater die
Familie. Die Mutter, geschwächt nach
drei Herzinfarkten, kann nicht allein
für die Kinder sorgen. Alle müssen
helfen. Und doch sind sie froh, dass
der Vater weg ist. «Wir haben viel ge-
hungert und gearbeitet, wo wir konn-
ten», sagt Tschan-Polgar. Doch da-
neben musiziert die Familie auch,
führt eigene kleine Theater auf, in ver-
schiedenen Sprachen.UmGeld zu ver-
dienen, beherbergt sie Touristen. Die
junge Katarina putzt und kocht und
führt die Gäste herum. Statt dass sie

umsorgt wird, umsorgt sie je länger, je
mehr die anderen.

Ihre Mitschülerinnen erscheinen ihr
kindlich mit ihren altersgerechten Sor-
gen. Sie fühlt sich ihnen fremd. «Ich
habe bis heute keinen engen Freund»,
sagt Tschan-Polgar. «Ich habe damals
gelernt: Ich kann mich nur auf mich
selbst verlassen.» Sie studiert Deutsch
und Spanisch, bekommt ein Ange-
bot zum Doktorieren. Doch sie lehnt
ab. Der Lohn hätte weder für sie, ge-
schweige denn für ihre Familie ge-
reicht. Andere, besser bezahlte Stel-
len habe sie nicht bekommen können.
«Wir waren katholisch und dazu nicht
in der Kommunistischen Partei – un-
möglich», sagt sie. «Ich wusste: Ich habe
hier keine Zukunft.»

Mit 24 verlässt sie Jugoslawien, geht
als Au-pair nach England, macht auch
dort eine Sprachausbildung. Kurz nach-
dem sie gegangen ist, zerbricht ihre Hei-
mat. Die Jugoslawienkriege lassen das
Land während eines Jahrzehnts des
Grauens in unzählige Republiken zer-
fallen.Tschan-Polgar wechselt nach eini-
gen Jahren aus England in die Schweiz.
Hier arbeitet sie als Krankenpflege-
rin und Putzfrau, im Hotel und in der
Psychiatrie, hütet Kinder und wäscht
Teller, wird schliesslich Sekretärin. Sie
heiratet, bekommt Kinder.

Eine äusserst heikle Aufgabe

Mit 39 findet sie den Beruf, der wie für
sie bestimmt zu sein scheint: als Über-
setzerin vor Gericht und bei der Polizei.
Tschan-Polgar spricht neben Deutsch
fliessend Kroatisch, Serbisch, Bosnisch,
Ungarisch, Spanisch und Englisch. Die
Sprachen hat sie im Vielvölkerstaat
Jugoslawien gelernt und durch ihre Emi-
gration perfektioniert.

Nun, nach einer zweijährigenAusbil-
dung, ermöglichen sie ihr in der Schweiz
einenNeuanfang. Ihr erster Einsatz ist in
Winterthur,Anfang der nuller Jahre. Es
geht um häusliche Gewalt, die Ermittler
wollen das Opfer befragen. «Einer der
häufigsten Fälle in meiner Arbeit», sagt
sie. Alle paar Wochen ist sie mit Män-
nern konfrontiert, die ihren Partnerin-

nen Gewalt antun. Es seien jene Fälle,
in denen es ihr am schwersten falle, die
Ruhe zu bewahren.

Im Kanton Zürich sind Gerichtsdol-
metscherinnen Freelancer. Sie müssen
sich beim Obergericht akkreditieren
und arbeiten dann auf Auftrag. 486 sol-
cher Dolmetscher gibt es, für 101 Spra-
chen. Sie leisten pro Jahr rund 27 000
Einsätze bei Gerichten, Polizei und
Staatsanwaltschaft.Normalerweise blei-
ben sie imHintergrund, ihreArbeit wird
praktisch nie zum Thema. Nur manch-
mal, wenn eine Partei mit der Überset-
zung unzufrieden ist, kann es ungemüt-

lich werden. Auch Tschan-Polgar hat
schon solche Situationen erlebt.

Übersetzer bei polizeilichen Über-
wachungsmassnahmen – sogenannte
Sprachermittler – haben die wohl hei-
kelste Aufgabe aller Dolmetscher.
Darum gibt es von ihnen nochmals
weniger. Insgesamt 58 sind es im Kan-
ton Zürich. Tschan-Polgar ist eine von
ihnen. Die Anforderungen, um als Dol-
metscherin oder Sprachermittlerin zu
arbeiten, «gelten als die höchsten in der
Schweiz», schreibt das Zürcher Ober-
gericht der NZZ. Sie umfassen mehr-
tägige Kurse, Prüfungen im Übersetzen
und in juristischem Grundlagenwissen
sowie eine periodische Überprüfung
der geleistetenArbeit. Dazu kommt ein
Deutschnachweis auf annähernd mut-
tersprachlichem Niveau (C2).

Auf jeden Einsatz vor Gericht berei-
tet sich Tschan-Polgar penibel vor. Sie
liest die Anklageschrift, lernt sie oft-

mals auswendig. Sie schlägt juristische
Begriffe nach. Zum Teil in einer Daten-
bank, die sie selbst angelegt hat. Wäh-
rend des Prozesses sitzt sie gleich neben
dem Täter oder dem Opfer, für die sie
übersetzt, einen Schreibblock auf den
Knien.

«Ich würde zugrunde gehen»

Zuhören, notieren, übersetzen, manch-
mal nachfragen: JedesWort muss in die-
semMoment stimmen.Täte es das nicht,
das zentrale Element des Justizwesens
wäre dahin: das gerechte Verfahren, in
dem sich jeder Angeklagte und jedes
Opfer zu allen Vorwürfen äussern darf.
Und egal, ob sie in einemMordfall über-
setzt, bei einer Scheidung oder einem
Fall von häuslicher Gewalt:Tschan-Pol-
gar muss als Übersetzerin neutral blei-
ben. «Ich halte emotional Abstand von
den Leuten. Ich muss», sagt sie. «Sonst
würde ich zugrunde gehen.»

Fragt man sie nach demWichtigsten,
was eine Gerichtsdolmetscherin kön-
nen müsse, sagt sie nur ein Wort: «Zu-
hören.» Dennoch gebe es immer wie-
der Fälle, die sie nicht losliessen. Etwa
wenn sie für minderjährige Prostituierte
übersetzt, Opfer von Menschenhandel,
die versteckt in Schutzhäusern wohnen
müssen. Diese Geschichten schreibt
Tschan-Polgar – in fiktionale Erzählun-
gen verpackt – nieder. Nur für sich. Die
Texte zeigt sie niemandem.

Privates und Berufliches trennt sie
strikt. Nur einmal, sagt Tschan-Pol-
gar, habe sie eine Ausnahme gemacht.
Und zwar bei der Gruppe von Teen-
agern, die Opfer von Menschenhandel
und Zwangsprostitution wurden. Für sie
übersetztTschan-Polgar imVerlauf ihres
Verfahrens immer wieder – bei Termi-
nen mit der Polizei und Besprechungen
mit ihrer Opfer-Anwältin. Sie lernt sie
kennen, «Grossmutter» nennen sie sie.

Dann, nach dem Abschluss des Ver-
fahrens, feiern sie in ihrem Versteck
Weihnachten und laden Tschan-Polgar
zum Fest ein.Die Übersetzerin geht hin.
«Sie waren so warm und herzlich, trotz
allem, was ihnen passiert ist», sagt sie.
«Es war ein wunderschönes Fest.»

«Man darf nicht urteilen.Man darf sich nicht mit dem Opfer identifizieren», sagt Katarina Tschan-Polgar. KARIN HOFER / NZZ
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